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Am 15. Juli 2004 haben die Professoren Rürup und 
Wille ein modifi ziertes und konkretisiertes Modell 

der Gesundheitsprämien vorgestellt. Nach Informatio-
nen der Presse wurde das Gutachten im Auftrag von 
privaten Krankenversicherern erstellt. Als Beitrag zur 
Lösung der Finanzierungsprobleme in der GKV schla-
gen die beiden Wissenschaftler ein System kassenin-
dividueller pauschaler Gesundheitsprämien vor. Für 
die solidarische Finanzierung der Beiträge werden drei 
Varianten zur Diskussion gestellt: eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer, eine Anhebung des Solidaritätszu-
schlags oder eine GKV-interne Umverteilungslösung 
über einen einkommensabhängigen Zusatzbeitrag.

Über die Probleme der GKV-Finanzierung besteht 
weitgehend Einigkeit und sie wurden bereits im Ab-
schlussbericht der Rürup-Kommission im August 
2003 ausführlich beschrieben, insbesondere die zu 
erwartenden Beitragssatzsteigerungen durch die Ver-
bindung von demographischer Entwicklung und me-
dizinisch-technischem Fortschritt, die bestehenden 
Verteilungsungerechtigkeiten sowie die direkte Kopp-
lung der Arbeitskosten an die Krankenversicherungs-
beiträge. Als Lösung wurden von der Rürup-Kommis-
sion eine Bürgerversicherung (Einbeziehung der bisher 
PKV-Versicherten in die GKV und Verbreiterung der 
Bemessungsgrundlage der Beiträge) und ein System 
pauschaler Gesundheitsprämien mit steuerfi nanzier-
tem Solidarausgleich vorgeschlagen. Nachdem in der 
politischen Debatte unzählige Reformvarianten dis-
kutiert wurden und das Institut für Gesundheits� und 
Sozialforschung im Auftrag von Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN ein Gutachten zur Konkretisierung der Bürgerver-
sicherung vorgestellt haben1, machen sich Rürup und 

Wille mit konkreten Umsetzungsvorschlägen erneut 
für ein System pauschaler Gesundheitsprämien stark.

Die neuen Reformvorschläge

Nach dem Willen der Gutachter soll das Neben-
einander von PKV und GKV erhalten bleiben. Sie 
begründen dies mit verfassungsrechtlichen Bedenken 
und mit dem Hinweis darauf, dass die bestehenden 
Kapitaldeckungselemente in Form von Altersrückstel-
lungen leichtfertig geopfert würden. 

Zur Abkopplung der Arbeitskosten von der Kran-
kenversicherung wird vorgeschlagen, den bisherigen 
Arbeitgeberbeitrag dem Bruttoeinkommen zuzuschla-
gen und an die Arbeitnehmer steuerpfl ichtig auszu-
zahlen2. 

Die zukünftigen GKV-Einnahmen sollen sich aus 
drei Komponenten zusammensetzen: 

• einer kassenindividuellen pauschalen Gesundheits-
prämie für Erwachsene (im derzeitigen GKV-Durch-
schnitt 169 Euro), 

• einer Gesundheitsprämie für Kinder und Jugendliche 
(im derzeitigen GKV-Durchschnitt 78 Euro) sowie 

• einem einkommensabhängigen Beitrag für die Kran-
kengeldversicherung. 

Zur Vermeidung sozialer Härten ist ein Solidaraus-
gleich vorgesehen. Gesundheitsprämien für Kinder 
(aus Gleichbehandlungsgründen sowohl in der GKV 
als auch in der PKV) werden steuerfi nanziert und über 
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1 S. S e h l e n , W.F. S c h r ä d e r, G. S c h i f f h o r s t : Bürgerversicherung 
Gesundheit – Grünes Modell, Mai 2004.

2 Da die Auszahlung des Arbeitgeberbeitrags zu einem Anstieg der 
Bruttoeinkommen führt, wird die Versicherungspfl ichtgrenze entspre-
chend angehoben (von 3 862 Euro auf 4 105 Euro). Für eine aufkom-
mensneutrale Umstellung müssen außerdem die Beitragssätze der 
anderen Sozialversicherungszweige gesenkt werden (Gesetzliche 
Rentenversicherung um 1,07, Arbeitslosenversicherung um 0,36 und 
Gesetzliche Pfl egeversicherung um 0,09 Beitragssatzpunkte). Aus 
Gleichbehandlungsgründen soll auch für Beamte und Pensionäre ein 
fi ktiver Arbeitgeberbeitrag steuerpfl ichtig ausgezahlt werden.
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die Familienkassen ausgezahlt. Für die hierfür benö-
tigten Mittel (ca. 15,8 Mrd. Euro) stünden dem Staat 
die Mehreinnahmen aus der Versteuerung der ausge-
zahlten Arbeitgeberbeiträge zur Verfügung (geschätzt: 
15,6 Mrd. Euro). Um die fi nanzielle Leistungsfähigkeit 
der Haushalte nicht zu überfordern, wird eine Belas-
tungsgrenze in Höhe von 12,5% der jährlichen „Brut-
toeinnahmen zum Lebensunterhalt“ defi niert. Die Dif-
ferenz zwischen Belastungsgrenze und zu zahlenden 
Gesundheitsprämien würde durch einen Zuschuss 
ausgeglichen werden. Die Gutachter haben drei Vari-
anten durchgerechnet, wie dieser Zuschuss fi nanziert 
werden könnte:

• die Anhebung der Mehrwertsteuer um 2,5 Prozent-
punkte auf 18,5%,

• die Anhebung des Solidaritätszuschlags auf die 
Einkommensteuerschuld um 11,9 Prozentpunkte auf 
17,4% oder

• die Erhebung eines GKV-internen Beitragssatzes auf 
die bisherigen beitragspfl ichtigen Einkommen in Hö-
he von 2,9%.

Die unterschiedlichen Varianten werden im Gut-
achten hinsichtlich ihrer Beschäftigungs- und Wachs-
tumswirkung, fi skalischen Effekte und Verteilungswir-
kungen analysiert.

Grundsätzliche Bewertung und Einordnung
in die Reformdebatte

Zentrale Anliegen des Vorschlags von Rürup und 
Wille sind ein Mehr an Nachhaltigkeit sowie die voll-
ständige Abkopplung der Gesundheitsausgaben 
vom Arbeitsmarkt bei Sicherung einer solidarischen 
Finanzierung der GKV. Zuletzt hat sich die politische 

Debatte um die Finanzierungsreform in Polarisierun-
gen verhärtet: Weil das Gesundheitsprämienmodell 
hinsichtlich der Abkopplung der Arbeitskosten der 
Bürgerversicherung eindeutig überlegen ist, haben 
sich hierfür insbesondere diejenigen ausgesprochen, 
die vor allem die allokativen Aspekte im Zusammen-
hang mit der Entlastung des Arbeitsmarktes und den 
daraus resultierenden Wachstumschancen im Blick 
hatten. Gegner des Gesundheitsprämienmodells blen-
deten diese allokativen Vorteile weitgehend aus und 
kritisierten vor allem Verteilungsungerechtigkeiten und 
dass die Steuerfi nanzierung des Solidarausgleichs im 
Prämienmodell nicht gesichert sei. Befürworter der 
Bürgerversicherung stellten daher die distributive Vor-
teilhaftigkeit ihres Modells in den Vordergrund.

Das Gutachten von Rürup und Wille greift diese 
unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen auf. Die 
mögliche Ausgestaltung des Solidarausgleichs im Ge-
sundheitsprämienmodell wird ausgearbeitet und erst-
mals konkretisiert. An den vorgeschlagenen Varianten 
können die Verteilungswirkungen eines Prämienmo-
dells nun besser beurteilt werden. Für die politische 
Diskussion mit ihren verhärteten Positionierungen 
liefern die Modellvarianten möglicherweise Kompro-
misslinien, die für alle tragbar sind. So könnte wieder 
Bewegung in die Reformdebatte kommen. 

Die drei Varianten zur Finanzierung des Solidaraus-
gleichs sind insbesondere hinsichtlich dreier Kriterien 
zu bewerten: Verteilungsgerechtigkeit, Verteilungseffi -
zienz und Verteilungseffektivität.

Verteilungsgerechtigkeit

Dieses Kriterium beschäftigt sich mit der Frage, ob 
die gewünschten Verteilungsziele erreicht werden, d.h. 

Schaubild 1
Beitragsgestaltung bei dem Prämienmodell1

1 Kassenindividuelle Gesundheitsprämie + Beitrag zur Krankengeldversicherung + GKV�interner Umverteilungsbeitrag.
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ob eine Umverteilung von Beziehern hoher Einkom-
men zu Beziehern niedriger Einkommen stattfi ndet. 
Bei der vorgeschlagenen GKV-internen Lösung muss 
diese Frage – wie im bestehenden GKV-System – zum 
großen Teil verneint werden. Zum einen deshalb, weil 
Bezieher höherer Einkommen systematisch (durch die 
Nichteinbeziehung der PKV-Versicherten) nicht in die 
Umverteilung einbezogen werden. Zum anderen sind 
die GKV-Versicherten mit höheren Einkommen nur 
unterproportional an der Umverteilung beteiligt, weil 
der Beitragszuschlag zur Finanzierung des Solidar-
ausgleichs in Höhe von 2,9% nur bis zur neuen Versi-
cherungspfl ichtgrenze (4 105 Euro) erhoben wird. Zu 
kritisieren ist auch, dass der Beitragszuschlag allein 
auf die bisherigen beitragspfl ichtigen Einkommen zu 
zahlen ist und damit an der tatsächlichen fi nanziellen 
Leistungsfähigkeit der Versicherten vorbeigeht.

Auch bei einer Finanzierung durch eine Mehrwert-
steuererhöhung ist zu kritisieren, dass die Bezieher 
niedrigerer Einkommen überdurchschnittlich belastet 
werden. Wird tatsächlich am Zielkriterium der Umver-
teilung von Beziehern höherer Einkommen zu Bezie-
hern geringerer Einkommen festgehalten, so wird die-
ses Ziel nach Aussage der Gutachter am besten und 
zielgenauesten durch den Aufschlag auf den Solidari-
tätszuschlag erreicht, da hier eine progressive Besteu-

erung der jeweiligen Gesamteinkommen aller Bürger 
über alle Einkommensklassen durchgeführt wird.

Verteilungseffi zienz

Hier steht die Frage im Mittelpunkt: Wie wirtschaft-
lich wird die Umverteilung durchgeführt? Grundsätz-
lich gehen Ökonomen davon aus, dass es volkswirt-
schaftlich effi zienter ist, Umverteilung durch ein (einzi-
ges) Steuer- und Transfersystem durchzuführen, statt 
innerhalb verschiedener Umverteilungssysteme, wo 
zudem oft unterschiedliche Umverteilungsregeln an-
gewendet werden. Die dadurch erreichte Transparenz 
über die Umverteilungseffekte ist außerdem eine not-
wendige Voraussetzung zur Überprüfung und Sicher-
stellung der Verteilungseffi zienz. Diese Voraussetzung 
ist im gegenwärtigen GKV-System nicht gewährleistet, 
weil eine Überprüfung der fi nanziellen Leistungsfähig-
keit nicht durchgeführt wird und das Risiko impliziert, 
dass das Umverteilungsvolumen unnötig groß ist.

Die Beibehaltung eines GKV-internen Solidaraus-
gleichs würde das eher ineffi ziente Nebeneinander 
mehrerer Einkommensumverteilungssysteme aufrecht 
erhalten. Daher werden die beiden steuerfi nanzier-
ten Varianten des Solidarausgleichs von Ökonomen 
insbesondere deshalb begrüßt, weil hier ein trans-
parenteres und einheitliches Umverteilungssystem 
geschaffen wird.

Verteilungseffektivität

Bei diesem Kriterium wird untersucht, ob die ge-
wünschte Umverteilung tatsächlich stattfi ndet und 
sichergestellt ist. Die größte Kritik an einem steuer-
fi nanzierten Solidarausgleich ist in der bisherigen Dis-

3 Will man die Belastungsgrenze nicht tagespolitischen Opportunitä-
ten unterwerfen, so könnte dies dadurch sichergestellt werden, dass 
sie im Parlament und auch nur mit einer bestimmten Mehrheit der 
Stimmen zu ändern ist.

4 Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (Hrsg.): 
Nachhaltigkeit in der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme, 
Bericht der Kommission, Berlin, August 2003, S. 179 f.
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kussion, dass er angesichts der angespannten Haus-
haltslage der Willkür der Finanz- und Steuerpolitik un-
terworfen sein könnte. Dieses allgemeine Misstrauen 
gegenüber der Zuverlässigkeit staatlicher Zusagen 
mag zwar an einigen Stellen gerechtfertigt sein. Durch 
geeignete Regelungen sind jedoch viele staatliche Ver-
pfl ichtungen der Manipulierbarkeit durch wechselnde 
politische Interessen entzogen (z.B. Sozialhilfe, Pensi-
onen, Bundesanleihen). Die von Wille und Rürup vor-
geschlagenen steuerfi nanzierten Instrumente zum So-
lidarausgleich sind insofern zu kritisieren, als sie diese 
geeigneten Regelungen nicht explizit nennen. Nötig 
wäre mindestens ein verbindlicher Rechtsanspruch 
der Versicherten auf den vollständigen Ausgleich der 
Differenz von Belastungsgrenze des Haushaltsein-
kommens und zu zahlender Gesundheitsprämie3. Die 
Verankerung des Rechtsanspruchs bei den Versicher-
ten, d.h. Privatpersonen und damit Wählern, erhöht 
die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass die staatlichen 
Verpfl ichtungen nicht beschnitten werden.

Die GKV-interne Lösung wird von vielen als siche-
rere Alternative zum steuerfi nanzierten „unsicheren“ 
Solidarausgleich gesehen. Hier wird zwar effektiv 
Umverteilung durchgeführt, aber die gewünschten 
Umverteilungsziele werden nicht oder nur unzurei-
chend erreicht. Gründe sind etwa: Nichtbeteiligung 
der PKV-Versicherten, Benachteiligung von Zwei-
verdienerfamilien gegenüber Einverdienerfamilien, 
Umverteilung von einkommensschwachen Singles zu 
einkommensstarken Familien sowie die ungenügende 
Berücksichtigung der tatsächlichen fi nanziellen Leis-
tungsfähigkeit4. Das wichtigste Umverteilungsziel in 
der gesetzlichen Krankenversicherung ist es, die Be-
lastung einkommensschwacher Versicherter hinsicht-
lich ihrer Versicherungsbeiträge zu begrenzen. Was 
in der GKV als zumutbare Belastungsgrenze gilt, wird 
bei einem GKV-internen Solidarausgleich durch den 
Beitragssatz auf das beitragspfl ichtige Einkommen 
(GKV-Status quo: derzeit durchschnittlich 14,2%5, im 
Falle einer Bürgerversicherung entsprechend) fest-
gelegt und bei einem steuerfi nanzierten Solidaraus-
gleich explizit politisch fi xiert (Vorschlag Rürup und 

Wille: 12,5 %). Im GKV-internen Ausgleich steigt die 
implizite Belastungsgrenze per defi nitionem automa-
tisch mit dem Beitragssatz, während die Veränderung 
der Belastungsgrenze bei einem steuerfi nanzierten 
Solidarausgleich explizit gesetzlich vorgenommen 
werden muss, was eine gesellschaftliche Diskussion 
voraussetzt: „Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des 
sozialen Ausgleichs gilt es zu bedenken, dass eine 
politische Einfl ussnahme auf seinen Umfang bei steu-
erfi nanzierten Zuschüssen wesentlich offensichtlicher 
wird, während sich im gegenwärtigen System eine 
politisch gewollte Rücknahme des Umverteilungsvo-
lumens nur weit weniger transparent äußern kann, z.B. 
in Form von Leistungskürzungen und so genannten 
„Verschiebebahnhöfen“ (insbesondere Verringerungen 
von Bemessungsgrundlagen und beitragspfl ichtigen 
Einnahmen).“6

Verteilungspolitische Bewertung

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die polarisiert 
geführte öffentliche Debatte mit ihren Formeln „Bür-
gerversicherung = gerecht“ und „Gesundheitsprämien 
sind unsolidarisch“ zu kurz greift. Um die Verteilungs-
wirkungen der Reformoptionen korrekt einschätzen zu 
können, muss eine Vielzahl von Aspekten berücksich-
tigt werden. Für eine sachliche Bewertung muss man 
betrachten, welche Personengruppen durch welches 
Finanzierungssystem in welcher Höhe tatsächlich be-
lastet werden und ob dies den gesellschaftlichen Ver-
teilungsvorstellungen entspricht. Die Berechnungen 
von Rürup und Wille kommen zu folgenden Ergeb-
nissen: „Eine verteilungspolitische Wirkungsanalyse 
zeigt, dass sich beim Übergang zu kassenspezifi schen 
Gesundheitspauschalen die unteren Einkommens-
schichten keineswegs schlechter und die mittleren 
deutlich besser stellen als im geltenden System. Bei 
einer Finanzierung der Einkommensumverteilung 
über einen „Gesundheitsaufschlag“ zur Einkommen-
steuer würden Versicherte (im ungünstigsten Fall) ab 
einem monatlichen Einkommen von über 4 500 Euro 
und Einverdiener-Ehepaare mit einem Arbeitsentgelt 
oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze (3 487,50 
Euro, Anmerkung des Verfassers) Einbußen im Net-
toeinkommen erleiden7. Im Vergleich dazu zeigen 
Analysen der Bürgerversicherung, dass durch die Bei-
tragsbemessungsgrenze insbesondere Bezieher mitt-
lerer Einkommen stärker belastet werden, während die 
Bezieher hoher Einkommen gerade nicht stärker an 
der Umverteilung beteiligt werden8.
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Verteilungswirkungen der verschiedenen 
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5 Stand 1. Juni 2004

6 B. R ü r u p , E. W i l l e : Finanzierungsreform in der Krankenversiche-
rung, 15. Juli 2004, S. 18

7 Ebenda S. 30
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Fazit: Wer bei einer Umstellung auf ein pauscha-
les Gesundheitsprämienmodell ergänzt um einen 
steuerfi nanzierten Solidarausgleich mit einer Belas-
tungsgrenze von 12,5% der Bruttoeinnahmen zum 
Lebensunterhalt mehr zu zahlen hat als im heutigen 
GKV-System, zahlt gemessen an den derzeitigen 
Gerechtigkeitsvorstellungen heute faktisch zu wenig. 
Es mag durchaus einige Gründe geben, sich gegen 
einen steuerfi nanzierten Solidarausgleich der GKV zu 
entscheiden. Verteilungspolitische Aspekte können 
hierfür eher nicht geltend gemacht werden.

Offene Fragen zur praktischen Umsetzung

Auch wenn der Schwerpunkt der Gutachtervor-
schläge auf der verteilungspolitischen Diskussion 
liegt, sind einige konzeptionelle Elemente für die 
Umsetzung noch nicht hinreichend durchdacht. Dies 
gilt z.B. für die Frage der Kalkulation der Kinderprä-
mie. Rürup und Wille schlagen für den Einführungs-
zeitpunkt eine Prämie je Kind in Höhe von 78 Euro 
vor. Unklar bleibt, wie sich dieser Betrag errechnet 
und ob er kasseneinheitlich festgelegt werden soll. 
Darüber hinaus bleibt offen, ob die Kinderprämien an 
Ausgabensteigerungen angepasst werden und wer in 
diesem Fall nach welchen Kriterien über die Prämi-
enänderung entscheidet. Ungeklärt ist auch, ob die Fi-
nanzierung der Kinderprämien langfristig sichergestellt 
ist. Die Gutachter schlagen eine Finanzierung aus der 
steuerpfl ichtigen Auszahlung der Arbeitgeberbeiträge 
vor, deren Höhe in etwa dem Bedarf zur Finanzierung 
der Kinderprämien entspricht. Da es zukünftig keine 
Arbeitgeberbeiträge mehr geben würde, ist unsicher, 
ob sich das Steueraufkommen aus den einmalig an-
gehobenen Bruttoeinkommen im Gleichklang mit dem 
Kinderprämienbedarf entwickeln wird.

Kritisch muss auch die Frage diskutiert werden, 
unter welchen Modalitäten eine Auszahlung des Ar-
beitgeberbeitrags sinnvoll durchgeführt werden kann. 
Rürup und Wille schlagen vor, den auszuzahlenden Ar-
beitgeberbeitrag in der Höhe festzulegen, die für den 
Versicherten zu einem bestimmten zurückliegenden 
Referenzzeitpunkt gezahlt wurde. Dies soll verhindern, 
dass Versicherte vor der Umstellung strategisch in 
teure Krankenkassen wechseln, um ihr zukünftiges 
Bruttoeinkommen zu erhöhen. Problematisches Er-
gebnis wäre aber, dass Mitarbeiter nach der Umstel-
lung unterschiedliche Bruttolöhne für gleiche Arbeit 
beziehen, abhängig von der Krankenkasse, in der sie 
zum Stichtag versichert waren. 

Die alternative Lösung, dass allen Arbeitnehmern 
der gleiche (d.h. der durchschnittliche) Arbeitgeber-
beitrag ausgezahlt wird, lehnen die Gutachter mit dem 
Hinweis auf den damit verbundenen Eingriff in die 
Tarifautonomie ab. Außerdem würden in diesem Fall 
entgegen der eigentlichen Zielsetzung manche Arbeit-
geber gegenüber dem Status quo zusätzlich belastet, 
nämlich dann, wenn Sie überdurchschnittlich viele 
Versicherte von günstigen Krankenkassen beschäfti-
gen. Es stellt sich aber die Frage, ob zur Sicherung der 
Wettbewerbsneutralität (zwischen den Arbeitgebern) 
die Durchschnittslösung nicht dennoch in Betracht 
gezogen werden müsste, da sonst die privaten Ent-
scheidungen der Versicherten die gesamtwirtschaftli-
chen Lohnstrukturen auch in der Zukunft bestimmen 
würden. 

Eine andere Lösung könnte vor diesem Hintergrund 
sein, den Arbeitgeberbeitrag in Höhe des durch-
schnittlichen, maximal aber des zum Stichtag tatsäch-
lichen Arbeitgeberbeitrag auszuzahlen – eine Lösung, 
auf die alle genannten Kritikpunkte gleichzeitig, 
wenngleich in geringerem Ausmaß zuträfen. An dieser 
Frage wird deutlich, wie schon bei der Ausgestaltung 
von nur einer Stellschraube beim Übergang auf ein 
Prämiensystem sich ein weites Feld komplexer Um-
setzungsfragen eröffnet, auf das die Gutachter noch 
keine zufriedenstellende Antwort geben.

Ähnlich komplex stellt sich die Frage, wie der Bei-
tragseinzug im Falle des Übergangs auf ein neues 
System zu regeln ist. Die Gutachter schlagen vor, dass 
es im Falle des Gesundheitsprämiensystems beim 
Quelleneinzug (durch Arbeitgeber, Rentenversiche-
rung, Bundesagentur für Arbeit) bleiben soll. Ungeklärt 
bleiben aber folgende Fragen:

• Müssen die Quelleneinzieher auch die Prämien für 
nicht-erwerbstätige Ehepartner abführen?

• Woher weiß der Quelleneinzieher, ob er die volle(n) 
Prämie(n) abführen muss oder nur den Teil, der bis 
zur Belastungsgrenze des Haushaltseinkommens 
anfällt? Vom Finanzamt, der zuständigen Kranken-
kasse oder vom Versicherten? Wer hat die Informati-
onspfl icht?

• Wer tritt in Vorleistung für die Versicherten, die zu-
schussberechtigt sind? Der Arbeitgeber und damit 
der Versicherte, der einen geringeren Nettolohn 
ausgezahlt bekommt, oder die Krankenkasse, die 
den Zuschuss via Bundesversicherungsamt vom 
Staat zurückfordern muss? Oder soll der Versicherte 
den Zuschuss selbst vom Staat beantragen und die 
Kasse diesen Anteil der Prämie bei den zuschussbe-
rechtigten Versicherten direkt einziehen?

8 Vgl. S. B u rg e r, B. M ä n n e l : Gesundheitsprämien für Bürger 
- Finanzierungsreform zur Weiterentwicklung des Wettbewerbs im 
Gesundheitswesen nutzen, in: Die BKK, 10 (2003), S. 499 f.
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• Wie sollen die Zahlungsströme in diesem System 
genau laufen?

Mit diesen Fragen ist auch die Problematik verbun-
den, wer den Anspruch auf Zuschüsse bis zur Belas-
tungsgrenze hat bzw. geltend machen muss und wel-
ches Risiko entstehen könnte, Forderungen gegenü-
ber dem Staat nicht durchsetzen zu können. Rürup 
und Wille sehen vor, dass den zuständigen Kranken-
kassen die Gesundheitsprämien bis zur Belastungs-
grenze zufl ießen und die Zuschussansprüche in einem 
Abschlagsverfahren gegenüber dem Bundesversi-
cherungsamt geltend zu machen sind, was bedeuten 
würde, dass die Krankenkassen in Vorleistung treten 
müssten. Wie oben diskutiert, werden Krankenkassen 
als Institutionen weniger politisches Gewicht haben 
als die Versicherten in ihrer Eigenschaft als Wähler. 
Wie die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen 
(z.B. Senkung der Beitragszahlungen für Arbeitslose) 
steigt damit das Risiko weiterer Verschiebebahnhöfe 
mit zusätzlichen Finanzrisiken für die GKV. In dem 
Ausmaß, in dem die Krankenkassen bevollmächtigt 
werden, die Rechtsansprüche ihrer Versicherten auch 
gerichtlich durchzusetzen, könnte dieses Risiko einge-
schränkt werden.

Was kann das Prämiensystem leisten?

Obwohl noch eine Vielzahl wichtiger Umsetzungs-
fragen offen sind, ist zu klären, welchen Beitrag das 
von Rürup und Wille vorgestellte Prämienmodell zur 
Lösung der angestrebten Ziele leisten könnte. Unbe-
stritten ist, dass ein Gesundheitsprämiensystem die 
direkte Koppelung von Gesundheits- und Arbeits-
markt aufhebt. Gleichzeitig sehen die Vorschläge der 
Gutachter konkrete Konzepte vor, wie der Solidar-
ausgleich der GKV wirksam und verteilungsgerecht 
fi nanziert werden kann. Hinsichtlich der Nachhaltigkeit 
ist das Prämienmodell dem derzeitigen System über-
legen, da sich die Höhe der Prämie (im Gegensatz zur 
Höhe der gezahlten Beiträge) beim Übergang vom 
Erwerbsleben in den Ruhestand nicht reduziert. Nach 
den Berechnungen von Rürup und Wille werden durch 
ein Prämiensystem ca. 30% der fi skalischen Effekte 
des Wandels der demographischen Struktur aufgefan-
gen. Außerdem setzt die Überprüfung des Erreichens 
der Belastungsgrenze direkt an der tatsächlichen 
fi nanziellen Leistungsfähigkeit der Versicherten an. 
Damit könnten wesentliche Ziele einer Finanzierungs-
reform erreicht werden.

Allerdings kann ein Finanzierungssystem nur fi -
nanzieren. In der aktuellen Diskussion werden aber 
darüber hinausgehende Erwartungen an ein Finan-
zierungssystem geknüpft, wenn etwa das Schweizer 
Prämienmodell dahingehend kritisiert wird, dass es 

keinen Rückgang der Gesundheitsausgaben bewirkt 
habe. Insofern muss man sich fragen, ob ein Prämien-
modell einen Anstieg der Gesundheitsausgaben nicht 
nur beschäftigungsneutral fi nanziert oder ob es auch 
durch systemimmanente Anreize auf eine Begrenzung 
des Anstiegs angelegt ist. In einem Prämiensystem 
wirken sowohl der Wettbewerb der Krankenkassen, 
der die Prämien möglichst niedrig halten will, als 
auch das Interesse des Staates, das Volumen seiner 
Zuschusszahlungen durch ausgabensenkende Po-
litikinstrumente gering zu halten, in Richtung einer 
Ausgabendisziplinierung. Aber auf der Ausgabenseite 
stehen noch wirksame Anreizsysteme aus, die eine 
effi ziente Versorgung und eine an den Präferenzen 
der Versicherten orientierte Ausgabenentwicklung 
sicherstellen.

Fazit

Bereits im ersten Gutachten der Rürup-Kommission 
wurde von den Befürwortern pauschaler Gesundheits-
prämien darauf hingewiesen, dass ein Prämiensystem 
nur unter der Voraussetzung befürwortet werden kann, 
dass der erforderliche Solidarausgleich tatsächlich ge-
währleistet ist. Hieran müssen sich auch die diskutier-
ten Vorschläge von Rürup und Wille zur Finanzierung 
des Solidarausgleichs messen lassen. Es ist Aufgabe 
der Politik, dies durch eine entsprechende Ausgestal-
tung eines solchen Finanzierungssystems zu garantie-
ren. Ansonsten werden sich hierfür keine Mehrheiten 
fi nden lassen. Wenn diese Ausgestaltung gewährleis-
tet ist, wäre eine Finanzierung des Solidarausgleichs 
über eine Erhöhung des Solidaritätszuschlags insofern 
zielführend, als er unter den vorgeschlagenen Alterna-
tiven diejenige ist, die tatsächlich zu der gewünschten 
Umverteilung nach fi nanzieller Leistungsfähigkeit 
führt.

Insgesamt könnte das Gutachten neue Impulse 
in die Diskussion der Finanzierungsreform der GKV 
bringen und die festgelegten Meinungslinien der be-
teiligten Parteien etwas verschieben. Die Analysen der 
Wissenschaftler legen insbesondere im Hinblick auf 
die Verteilungsfragen eine Grundlage für die Versach-
lichung der Diskussion um die Finanzierungsreform. 
Aus Sicht derer, die von der Finanzierungsreform in 
erster Linie betroffen sein werden, insbesondere der 
Versicherten, ist eine sachliche und ideologiefreie 
Diskussion der Reformalternativen unbedingt zu for-
dern. Die Erreichung der mit der Reform intendierten 
Ziele sollte die Entscheidungsgrundlage für die Wahl 
eines geeigneten Finanzierungsmodells sein, da ein 
Systemwechsel abseits der Reformziele niemandem 
dient und für Wähler und Versicherte zusätzliche Ver-
unsicherungen implizieren würde.


